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Wird die Honorarverteilung 2011 
zum Lotteriespiel?
– Das sog. GKV-Finanzierungsgesetz 
(GKV-FinG) sieht für die ambulante ver-
tragsärztliche Versorgung 2011 einen li-
nearen Honorarzuwachs in allen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen von 0,75% vor. 
Darüber hinaus soll selbst bei den extra-
budgetären Leistungen eine Mengenbrem-
se eingebaut werden. Alle dort traditionell 
unbudgetiert vergüteten Leistungen – mit 
Ausnahme der Prävention – sollen nur zur 
Hälfte in dem Maß wachsen können, wie 
die Grundlohnsumme steigt. Damit wür-
den sich auf dieser Ebene Verhandlungen 
im Bewertungsausschuss über das Hono-
rarvolumen 2011 erübrigen, da der Ge-
setzgeber die Grenzen des Möglichen – 
bemerkenswerterweise gleich auch noch 
für 2012 – bereits festgelegt hat. 
Es verbleibt allerdings noch eine Variable, 
die es in dieser Form noch nie gegeben 

hat und die zu bisher nie dagewesenen 
Verteilungskämpfen unter den KVen füh-
ren könnte. So lässt der Gesetzgeber zu, 
dass im Bewertungsausschuss und ggf. 
dann auch im Erweiterten Bewertungs-
ausschuss (Schiedsamt) ein weiteres 
Geldvolumen zur Finanzierung der am-
bulanten Versorgung der Bevölkerung 
2011 verhandelt werden kann, das danach 
aber nach dem Willen des Gesetzgebers 
asymmetrisch auf die einzelnen KVenver-
teilt werden soll. 
Die KBV hatte in ihrem Beschlussantrag 
einen asymmetrischen Honorarzuwachs 
für das Jahr 2011 in Höhe von 670 Millio-
nen Euro gefordert. Die Frage der regio-
nalen Verteilung des asymmetrischen 
Honorarzuwachses wurde in der Sitzung 
noch nicht thematisiert. 

Vorsicht bei der 
Verordnung von 
Impfstoffen!
– Die Grippeimpfsaison beginnt. Des-
halb sollte man beachten, dass die not-
wendigen Impfstoffe zwar pauschal über 
den sog. Sprechstundenbedarf bezogen 
werden können, aber nicht alle Kassen an 
dieser Regelung teilnehmen. Zusätzlich 
gibt es hier sogar noch regionale Unter-
schiede. Wer das nicht beachtet, kann ggf. 
von den betroffenen Kassen in Regress 
genommen werden. Das kann leicht eini-
ge tausend Euro ausmachen und zu 
einem bösen Erwachen führen.
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Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, Impf-
stoffe bei Privatpatienten oder bei Rei-
seimpfungen aus dem Sprechstundenbe-
darf zu entnehmen. Aber auch bei be-
stimmten Kostenträgern wie dem Bundes-
amt für Zivildienst, den Berufsgenossen-
schaften, Sozialämtern oder Auslandsab-
kommen ist in der Regel die 
Sprechstundenbedarfsverordnung ausge-
schlossen. Wegen des Regressrisikos und 
der regionalen Unterschiede lohnt es sich 
deshalb, bei seiner KV nachzufragen.

       
Sieht man einmal davon ab, dass es un-
ter keiner Regierung bisher einen derart 
massiven Eingriff in die Vergütungsrege-
lungen im ambulanten Bereich gegeben 
hat und damit der erst 2009 hergestellte 
Morbiditätsbezug der vertragsärztlichen 
Vergütung bereits wieder verlassen wird, 
ist die gesetzliche Aufforderung zur 
asymmetrischen Verteilung der Gelder 
ein bemerkenswerter Vorgang. Zwar will 
der Gesetzgeber mit dieser Aufforderung 
eine von der KBV eigenmächtig 2009 im 
Bewertungsausschuss erreichte asym-
metrische Verteilung der Gelder wieder 
zurückführen. Die Vorgaben, die er dabei 
macht, haben aber keinerlei Realitätsbe-
zug. 
So soll sich diese Neuverteilung der Geld-
er am durchschnittlichen Leistungsbedarf 
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pro Versichertem orientieren und damit 
an der in der Vergangenheit regional 
abgerechneten Punktzahl. Es gibt aber 
kein Berechnungsmodell, das diesen Pa-
rameter in Abhängigkeit von regionalen 
Versorgungsstrukturen objektiv definie-
ren kann. Hinzu kommt, dass sich Politiker 
der Regierungsparteien in lobbyistischer 
Weise in ihren Wahlkreisen engagieren, 
indem sie Druck auf die KBV ausüben, die 
Asymmetrie in eine bestimmte Richtung 
zu lenken. Die mittlerweile auf Bundese-
bene etablierte Honorarverteilung wird 
damit zu einem Basar, auf dem der Preis 
stark von dem beeinflusst wird, der am 
lautesten schreit. Ob ein derart finanzier-
tes Gesundheitswesen noch die Bedürf-
nisse der Bevölkerung abdecken kann, 
muss massiv in Zweifel gezogen werden.




